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keine Inhaltskontrolle von Formularklauseln 
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Die Inhaltskontrolle einer Formularklausel bezweckt einen Aus-
gleich für die einseitige Inanspruchnahme der Vertragsfreiheit 
durch den Verwender, sie dient aber nicht dem Schutz des Klau-
selverwenders vor den von ihm selbst eingeführten Formularbe-
stimmungen. Sind daher nach einer vom Arbeitgeber verwendeten 
Formularklausel Schadensersatzansprüche des Arbeitgebers ge-
gen den Arbeitnehmer verfallen, so bedarf es grundsätzlich keiner 
Inhaltskontrolle der Klausel. (BAG, Urt. v. 27.10.2005—8 AZR 3/05)  
Seit dem 01.01.2002 werden Arbeitsverträge nach den §§ 305 bis 310 

BGB kontrolliert. Dies gilt nicht nur für Musterarbeitsverträge, sondern 

auch für Einzelarbeitsverträge, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer (AN) aufgrund der Vorformulierung des Vertrages keinen Ein-

fluss auf den Inhalt nehmen konnten, § 310 Abs. 3 Nr. 2 BGB. Die zu-

meist positive Konsequenz dieser Inhaltskontrolle für die AN zeigt sich 

erst nach und nach. Immer mehr Entscheidungen des Bundesarbeitsge-

richtes und der Instanzgerichte beschäftigen sich mit vorhandenen 

Klauseln in den Arbeitsverträgen und halten diese für unwirksam. Diese 

Inhaltskontrolle dient aber nur dem Schutz der AN, nicht jedoch dem 

Schutz des Arbeitgebers vor den von ihm selbst eingeführten Klauseln, 

wie das Bundesarbeitsgericht jüngst entschieden hat. 

Die Parteien stritten in diesem Fall über einen Anspruch des Arbeitge-

bers (Beklagte) gegen den Arbeitnehmer (Kläger) auf Schadensersatz 
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wegen Vertragsverletzung. Der Kläger war bei der Beklagten seit 01.07.1988 als Ver-

triebsingenieur beschäftigt. Er schied aufgrund einer Eigenkündigung zum 

30.06.2001 aus dem Arbeitsverhältnis aus. Grundlage der Rechtsbeziehung der Par-

teien war ein Anstellungsvertrag, der u.a. eine zweistufige Verfallklausel enthielt: „Al-

le beiderseitigen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis... müssen innerhalb von zwei 

Wochen nach Fälligkeit gegenüber dem anderen Vertragspartner schriftlich geltend 

gemacht werden. Lehnt der Vertragspartner den Anspruch ab, oder erklärt er sich 

nicht innerhalb von zwei Wochen nach Geltendmachung des Anspruches uneinge-

schränkt zur Erfüllung bereit, so kann der Anspruch nicht mehr geltend gemacht 

werden, wenn er nicht innerhalb von 2 Monaten nach der Ablehnung oder dem Frist-

ablauf gerichtlich geltend gemacht wird.“  

Im Zusammenhang mit einem innerbetrieblichen Umzug kam es bei dem Arbeitgeber 

zu einem Versicherungsschaden, auf dessen Ersatz er den Arbeitnehmer in An-

spruch nahm. Er versäumte es allerdings, diesen Anspruch innerhalb von zwei Wo-

chen schriftlich geltend zu machen. 

Für Ansprüche des Klägers der Beklagten gegenüber wäre die vorliegende Verfall-

klausel unwirksam gewesen, weil eine Frist von nur zwei Wochen den Arbeitnehmer 

unangemessen benachteiligt hätte. Dies gilt aber nicht im umgekehrten Fall: ein Ar-

beitgeber kann sich nicht auf die Unwirksamkeit der von ihm selbst erstellten bzw. 

verwendeten Klauseln berufen. Das Bundesarbeitsgericht hat ausdrücklich festge-

stellt,  

„...die Wirksamkeit der vertraglichen Verfallfristenregelung begegnet keinen Beden-

ken. Einer besonderen Inhaltskontrolle der von der Beklagten formularmäßig ver-

wendeten Verfallklausel bedarf es nicht. Selbst wenn die Verfallklausel den Kläger 

als Vertragspartner des Verwenders unangemessen benachteiligen würde, könnte 

sich die Beklagte hierauf nicht mit Erfolg berufen. Die Inhaltskontrolle schafft lediglich 

einen Ausgleich für die einseitige Inanspruchnahme der Vertragsfreiheit durch den 

Klauselverwender, sie dient aber nicht dem Schutz des Klauselverwenders vor den 

von ihm selbst eingeführten Formularbestimmungen.“ 

 


